
Jena, den 08. Mai 2024

Stellungnahme zu HiWi-Leitlinie

Sehr geehrter Herr Dr. Held, 
sehr geehrte Frau Dr. Buchmann,
sehr geehrte Mitglieder des Assistenzrates,
sehr geehrte Damen und Herren.

Der  StuRa  der  FSU  Jena  kritisiert,  dass  in  der  Leitlinie  zur  Beschäftigung  von
studentischen und wissenschaftlichen Assistent*innen die Anzahl der maximal zeitlich
parallel  verlaufenden  Verträgen  auf  2  beschränkt  wurde.  Ebenso  kritisieren  wir  das
Vorgehen eine solche Änderung ohne Rücksprache mit den studentischen Gremien zu
tätigen,  insbesondere  da  als  Grund  technische  Beschränkungen angegeben  werden,
welche augenscheinlich nicht existieren. 

Die  Anzahl  paralleler  Verträge  sollte  nicht  ohne  nachvollziehbaren,  triftigen  Grund
eingeschränkt werden. 

Auch möchten wir darauf hinweisen, dass wir die Auffassung, dass diese Änderung die
Arbeit  im  Personaldezernat  reduzieren  soll,  nicht  teilen.  Im  Gegenteil,  wir  sind  der
Meinung, dass dies die Arbeitsbelastung im Personaldezernat nur dann reduziert, wenn
die Richtlinie das Zustandekommen neuer Verträge verhindert.  Wir gehen tatsächlich
eher  von  einer  zusätzlichen  Arbeitsbelastung  durch  zusätzliche  Vertragsabschlüsse,

Die Studierendenschaft der FSU Jena ist gemäß § 79 Abs. 1 ThürHG eine Teilkörperschaft des öffentlichen Rechts.

Studierendenrat der FSU Jena · Carl-Zeiss-Straße 3 · 07743 Jena

Studierendenrat

Vorstand Carl-Zeiss-Straße 3
07743 Jena

Levke Jansen Telefon: 0 36 41 · 9 400 991
Anne Kaufmann Telefon: 0 36 41 · 9 400 992
Peter Wiemuth Telefon: 0 36 41 · 9 400 997

vorstand@stura.uni-jena.de



Ablehnungen dritter Beschäftigungsverhältnisse, sowie vor allem einer erhöhten Anzahl
an Kündigungen aufgrund dieser Regelung aus. 

Wir fordern, dass zukünftig wieder die Möglichkeit für alle Studierenden besteht sich
vielseitig am universitären Leben zu beteiligen, an Forschung und Lehre zu partizipieren
sowie  Einblicke  darin  zu  erhalten  und  die  Finanzierung  ihres  Studium  nach  ihren
individuellen Bedarfen und Wünschen zu gestalten.

Für weitere Fragen oder Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Levke Jansen Anne Kaufmann Peter Wiemuth
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